
Merkblatt zum Einbau von Regenwasseranlagen 
 

 
Der verantwortungsbewusste 
Umgang mit dem Naturgut Was-
ser wird von den Staatlichen und 
kommunalen Stellen seit länge-
rem mit Nachdruck verfolgt. 

 
Im Interesse der Ökologie und 
Gesundheitsvorsorge ist es not-
wendig, beim sinnvollen 
Gebrauch von Trinkwasser fol-
gende Argumente vorrangig zu 
betrachten: 
 
1. Verantwortungsbewusstes 

Handeln und der Einsatz 
wassersparender Armaturen 
und  Geräte  (insbesondere  
Waschmaschine, Geschirr-
spüler und Toilettenspülkäs-
ten). 

 
2. Die Nutzung von Dachab-

laufwasser außerhalb  des  
Haus- und Wohnbereiches für 
Garten- und sonstigen Nicht-
trinkwasserbedarf. 

 
3. Die Dachablaufwassernut-

zung innerhalb des Wohnbe-
reiches wegen der hygieni-
schen Risiken auf  die  WC-
Spülung zu beschränken. Im 
Wohnbereich haben die  hy-
gienischen  und gesundheitli-
chen Belange absoluten Vor-
rang. 

 
4. Zum Wäschewaschen ist 

nach § 3 Nr. 1 a, dritter Spie-
gelstrich, der novellierten 
Trinkwasserverordnung die 
am 01.01.2003 in Kraft getre-
ten ist Wasser in Trinkwas-
serqualität erforderlich. 

 
 
 
 
 

Genehmigungskriterien 
 
1. Vor Einbau einer Dachablauf-

wasseranlage ist ein formloser 
Antrag in zweifacher Ausferti-
gung bei dem Zweckverband 
Surgruppe / Otting-Pallinger-
Gruppe einzureichen. Dem 
Antrag ist gleichzeitig eine 
Beschreibung mit Strang-
schema von der geplanten 
Anlage beizufügen, die von 
einem beim  Zweckverband 
zugelassenen Installationsun-
ternehmen gefertigt bzw. ge-
prüft und mit deren Stempel 
und Unterschrift versehen 
wurde. 
 
Unabhängig davon verweisen 
wir auf Grund der Trinkwas-
serverordnung auf die Ver-
pflichtung, Eigenversorgungs-
anlagen (z.B. auch Regen-
wasseranlagen) dem örtlich 
zuständigen Landratsamt zu 
melden. 

 
2. Nach Genehmigung der Anla-

ge leitet der Zweckverband je 
einen Abdruck der Genehmi-
gung an das Landratsamt und 
an die zuständige Gemeinde-
verwaltung weiter. 

 
3. Die Abwasserfrage (Kanalge-

bühren) ist mit der zuständi-
gen Gemeinde zu klären. 

 
4. Vor dem Verputzen des 

Brauchwassersystems ist von 
einem bei dem Zweckverband 
zugelassenen Installationsun-
ternehmen eine Bestätigung 
über die Sicherheit und Ord-
nungsmäßigkeit der Anlage 
vorzulegen. Eine anschlie-
ßende Kontrolle muss möglich 
sein. 

 



Einbauvorschriften 
 
Der Einbau der Reganwasseran-
lage hat nach dem hier gezeich-
neten Schemaplan zu erfolgen. 
 

 
 
 
Folgende Einbauvorschriften 
sind zu beachten: 
 
1. Für das Dachablaufwasser ist 

ein zweites Rohrleitungssys-
tem zu installieren, das in kei-
nerlei Verbindung mit der 
Trinkwasserleitung steht. Die 
anerkannten Regeln der Tech-
nik sowie die DIN 1988 sind 
zu berücksichtigen. 
(Rohrtrenner sind nicht zuge-
lassen) 

 
2. Dieses Rohrleitungssystem ist 

farblich zu kennzeichnen. 
 
3. Die Nachspeisemöglichkeit 

von Trinkwasser in das Dach-
ablaufwassersystem muss 
durch einen freien Auslauf im 
Haus, nach DIN 1988, ge-
trennt sein. Es muss sicher-
gestellt sein, dass in keinem 
Falle Dachablaufwasser in 
den Trinkwasserkreislauf ge-
langen kann. 

 
 
 

4. Um Gefährdungen für Kinder 
zu vermeiden, sind Auslauf-
ventile zu installieren, die nur 
mit Steckschlüsseln zu bedie-
nen sind. 

 
5. Alle Entnahmestellen, die mit 

Dachablaufwasser gespeist 
werden, sind mit den Worten 
"Kein Trinkwasser" oder bild-
lich zu kennzeichnen. 

 
6. Im Wasseranschlussraum 

muss ein Hinweisschild mit 
folgender Aufschrift ange-
bracht werden: "Achtung! In 
diesem Gebäude ist eine 
Dachablaufwasseranlage in-
stalliert. Querverbindungen 
ausschließen". 

 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Nichtbeachtung dieser 
Vorschriften sowie der Wasser-
abgabesatzung als Ordnungs-
widrigkeit gemäß § 24 Wasser-
abgabesatzung geahndet wird. 
 
Ordnungswidrigkeiten werden 
mit einer Geldbuße bedroht. 
Darüber hinaus kann der Zweck-
verband zur Erfüllung der Sat-
zung und dieser Vorschriften An-
ordnungen für den Einzelfall 
erlassen. 
Hierfür gelten die Vorschriften 
des Bayer. Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgeset-
zes (§ 25 WAS). 
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